Satzung der Stadt Putbus

über die Erhebung einer Kurabgabe

berücksichtigt die 1. Änderungssatzung vom 09. Dezember 2008 und 2. Änderungssatzung vom 12.12.2011

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V Nr. 13, S. 539, 546)  sowie §§ 1, 2 und  11 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005  (GVOBl. M-V 2005 Nr. 7, S. 146) und der staatlichen Anerkennung als Kur- und Erholungsort vom 26.09.1997 und 18.11.2008 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Putbus vom 09. Dezember 2008 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Gegenstand der Kurabgabe

(1) Die Stadt Putbus erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Kurabgabe. Dieser Aufwand wird gedeckt durch:

· Benutzungsentgelte zu 2%

· Kurabgabe zu 87%

· Gemeindeanteil zu 11%

(2) Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die öffentlichen Einrichtungen und Angebote genutzt beziehungsweise in Anspruch genommen werden. 

(3) Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veranstaltungen nach besonderen Vorschriften bleibt unberührt. 

§ 2

Abgabepflichtiger Personenkreis

(1) Die Kurabgabe wird von allen Unterkunft nehmenden Personen erhoben, die sich im Erhebungsgebiet (§ 3) aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremde Mehr-Tages-Gäste) und denen die Möglichkeit zur Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten wird.

(2) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er diese überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. 

(3) Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet, in einem Ausbildungsverhältnis steht oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht. Ist die dauernde Nutzung einer Wohnlaube gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt derjenige als ortsfremd, der sie zu Wohnzwecken nutzt oder Dritten dazu überlässt.

(4) Personen, die in Wohnwagen, Caravans, Zelten, Booten wohnen oder ähnliche Unterkunftsmöglichkeiten nutzen, halten sich ebenfalls im Erhebungsgebiet nach 
§ 3 dieser Satzung auf und sind deshalb kurabgabepflichtig.

§ 3

Erhebungsgebiet

Die Kurabgabe wird in der Stadt Putbus mit den Ortsteilen Putbus, Alt Lanschvitz, Altkamp, Beuchow, Freetz, Groß-Stresow, Güstelitz, Kasnevitz, Ketelshagen, Klein-Stresow, Krakvitz, Krimvitz, Lauterbach, Lonvitz, Muglitz, Neuendorf, Neukamp, Vilmnitz und  Wreechen als staatlich anerkannter Erholungsort erhoben.

§ 4

Meldepflicht

(1) Wer Ortsfremde beherbergt oder Wohnraum, einen Stellplatz oder Liegeplatz ortsfremden Personen gegen Entgelt zur Verfügung stellt (Gastgeber) ist verpflichtet, jeden Ortsfremden zur Kurabgabe an- und abzumelden. Die Meldungen sind unter Verwendung der vorgeschriebenen Vordrucke innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft vorzunehmen und innerhalb von 30 Tagen bei der Stadt Putbus, Putbus Information in der Orangerie einzureichen.

(2) Die dem Gastgeber aufgrund der allgemeinen polizeilichen Meldevorschriften obliegenden Verpflichtungen werden von diesen Bestimmungen nicht berührt.

(3) Einwohner, die gemäß § 2 Abs. 2 selbst kurabgabenpflichtig sind, sind verpflichtet, sich, ihre Angehörigen sowie Ortsfremde (§ 2) bei der Stadt Putbus, Putbus-Information in der Orangerie selbst anzumelden.

§ 5

Höhe der Abgabe

(1) Die Kurabgabe beträgt pro Tag und Person einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

(a) in der Hauptsaison (vom 01. Mai bis 31. Oktober) 

1,50 EUR

(b) in der Nebensaison (vom 01. November bis 30. April)

1,00 EUR 

An- und Abreisetag gelten als ein Tag. Bemessungsgrundlage für den An- und Abreisetag ist der Tagessatz für den Ankunftstag. 

(2) Kurabgabepflichtige Einwohner und deren Familienangehörige (§ 2 Abs. 2) haben, unabhängig von der Dauer, der Häufigkeit, der Jahreszeit, des Aufenthaltes sowie der Art der Unterbringung, eine pauschale Kurabgabe in Höhe des 35-fachen Tagessatzes der Hauptsaison zu entrichten. Diese pauschale Kurabgabe beträgt je Person 54,00 EUR (Jahreskurabgabe). 

(3) In den Kurabgabesätzen ist die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz vom 09.06.1999 in der jeweils geltenden Fassung enthalten. 
§ 6

Eingang, Ablieferung, Haftung

(1) Der Gastgeber haftet der Stadt Putbus gegenüber für die rechtzeitige und vollständige Einziehung der Kurabgabe der Kurabgabepflichtigen. 

(2) Der Gastgeber ist verpflichtet, die Kurabgabe innerhalb von 30 Tagen unter Vorlage der Anmeldung bei der Putbus-Information in der Orangerie abzuliefern. Der Gastgeber hat die Kurabgabe auf den von der Stadt Putbus ausgegebenen Vordrucken auszuweisen.

(3) Verweigert ein Ortsfremder die Zahlung der Kurabgabe, so hat der Gastgeber dies unverzüglich der Stadt Putbus, Putbus-Information in der Orangerie mitzuteilen.

§ 7

Befreiung, Ermäßigung

(1) Von der Zahlung der Kurabgabe, nicht aber von der Meldepflicht, sind ohne besonderen Antrag ausgenommen

a) Kinder unter 14 Jahren,

b) Personen, die im Erhebungsgebiet (§ 3) vorübergehend beruflich tätig sind, hier aber keinen Wohnsitz haben. Dies gilt nicht für mitreisende Personen.

c) Eltern, Geschwister, Kinder, Enkelkinder, Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegertöchter und –söhne, Schwager und Schwägerin, die ihren Verwandten einen Besuch abstatten, d. h. von diesen unentgeltlich und ohne Kostenerstattung in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen werden.

(2) Auf Antrag werden Körperbehinderte von der Zahlung der Kurabgabe befreit, wenn sie lt. amtsärztlicher Bescheinigung oder aufgrund eines Schwerbehindertenausweises 100 % erwerbsgemindert oder auf ständige Begleitung angewiesen sind, sowie deren Begleitperson.

(3) Eine Ermäßigung der Kurabgabe um 20 % erhalten auf Antrag Schwerbehinderte, deren Erwerbsminderung mit mindestens 60 % festgestellt worden ist.

(4) Schüler, Auszubildende und Studenten bis zum vollendeten 27. Lebensjahr erhalten bei Vorlage ihres Ausbildungsnachweises eine 50 % Ermäßigung der Kurabgabe.

§ 8

Kurkarte

(1) Der Gastgeber ist verpflichtet, dem Kurabgabepflichtigen nach seiner Ankunft die Meldeformulare auszuhändigen. Der Ortsfremde ist verpflichtet, das Formular handschriftlich auszufüllen. Mit der Rückgabe des Meldescheines und der Begleichung der Kurabgabe an den Gastgeber erhält der Kurabgabepflichtige die Kurkarte, die gleichzeitig als Zahlungsnachweis dient. Die Kurkarte ist nicht übertragbar, sie berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen, die die Stadt für Erholungszwecke bereitstellt bzw. durchführt. 

(2) Die Jahreskurkarte wird von der Stadt Putbus, Putbus-Information in der Orangerie ausgestellt.

(3) Für verloren gegangene Kurkarten können Ersatzkarten gegen eine Gebühr von je 5 EUR ausgestellt werden.

§ 9

Entstehung und Fälligkeit der Kurabgabe

(1) Die Kurabgabenschuld entsteht für den gesamten Aufenthalt bei Ankunft der kurabgabenpflichtigen Person im Erhebungsgebiet (§ 3) und endet mit dem Tag der Abreise. 

(2) Die Kurabgabe wird gleichzeitig fällig mit dem Meldevorgang am Tage der Ankunft gemäß § 26 Abs. 2 des Landesmeldegesetzes (LMG). 

(3) Außer in den Fällen des Absatzes 4 ist die Kurabgabe am Tag der Ankunft an den Gastgeber zu entrichten; hierfür sind die von der Stadt ausgegebenen Formulare zu verwenden. 

(4) Für die Jahreskurabgabe entsteht die Abgabepflicht abweichend von Abs. 1 jeweils mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die Kurabgabepflicht besteht. Die Jahreskurabgabe wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und ist ein Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(5) Rückständige Kurabgaben werden im Verwaltungszwangverfahren betrieben. Dabei kann sich die Stadt an den Kurabgabenpflichtigen oder an den Gastgeber halten. Sie haften als Gesamtschuldner.

§ 10

Erstattung der Kurabgabe

(1) Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Kur- oder Erholungsaufenthaltes wird die nach Tagen berechnete, zuviel gezahlte Kurabgabe von der Stadt Putbus, Putbus- Information in der Orangerie auf Antrag erstattet. Die Rückzahlung an den Kurkarteninhaber erfolgt gegen Rückgabe der Kurkarte. Der Gastgeber hat die Abreise des Kurabgabepflichtigen zu bescheinigen.

(2) Der Anspruch auf Erstattung erlischt einen Monat nach der Abreise.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabepflichtiger oder bei der Wahrung der Angelegenheiten eines Abgabepflichtigen leichtfertig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die Stadt Putbus über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt.

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) seinen Melde-, Mitteilungspflichten- bzw. Ablieferungspflichten gemäß § 4 oder § 6 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt;

b) die Kurabgabe gemäß § 6 Abs. 1 nicht rechtzeitig und vollständig einzieht

c) die Kurabgabe gemäß §§ 2, 5, 6, 7 nicht zahlt;

d) dem Kurabgabepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 nach seiner Ankunft die Meldeformulare nicht aushändigt;

e) als Kurabgabepflichtiger gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 das Meldeformular nicht handschriftlich ausfüllt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR und in den Fällen von Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden.

(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, § 378 Abs. 3 sowie §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung entsprechend.

(5) Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des § 16 KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 bleiben unberührt.

§ 12

In-Kraft-Treten/ Außer-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Putbus, 10. Dezember 2008 
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Bürgermeister

